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Das Riitli: von der Verschwiirung zur Beschwﬁrung

Roger Sablonier

s 15 SR 3 L8 fe i | ; i

Die 24 Tonnen schweren Bundesgriinder aus Stein in der Fingangshalle des Bundeshauses geben die Stimmung zu Beginn des Ersten Weltkriegs gut wie-
der (Plastik im assyrischen Stil von James Vibertaus Genf, 1914 aufgestellr).
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o ist das Riitli, sicht man das von hier aus? So fragen

hiufig ortsfremde Besucher im Schwyzer Bundes-
briefmuseum, und Clénins Wandbild im Ausstellungssaal
zum Riidischwur lisst die Frage erst rechtaufkommen. Ob-
schon das Riitli auf Urner Boden liegt, ist es in der nationa-
len Erinnerungskultur mic Schwyz verkniipft: In den volks-
tiimlichen Geschichtsvorstellungen verbindet sich der
Riidischwur der Drei Eidgenossen mit der Beschwérung
des ersten Bundes von 1291. Vom lateinischen Bundesbrief
von 1291 ist bekanntlich nur eine Fassung in Schwyz erhal-
ten. Sie wird seit 1936 mit der Sorgfalt, die diesem ausser-
gewohnlichen Dokument gebiihre, in Schwyz im Bundes-
briefmuseum aufbewahrt.

Die Vorstellung vom Riidli als «Geburtsstitte» der Eidge-
nossenschaft und als Ort des ersten Bundesschwurs hart in
den letzten Jahrzehnten weniger stark an Wirkung einge-
biisst als andere nationalhistorische Bilder. Die symbolische
Ausstrahlung des nationalen Erinnerungsorts lisstsich in der
Politik von ganz verschiedener Seite nutzen. Die politischen
Auscinandersetzungen um die Bundesfeiern am 1. August
auf dem Riitli, wie sie seit dem Jahr 2000 zur unschénen Re-
gel geworden sind, dndern nichts daran: Nach wie vor ist das
Riidi ein besonderer Ort, als «stilles Gelinde am See» sozu-
sagen ein Landschaftsdenkmal fiir die schweizerische Na-
don. Hier sollen die Vorviter aus Uri, Schwyz und Unter-
walden mit ihrem Schwur die Eidgenossenschaft gegriindet
haben, und das ist immer noch offizielle Staarsdokrrin.

Riitlifeiern und Riitlikult

Wie erkldrt sich die fortdauernde Bedeutung der Riidiver-
chrung? Das hingtwesentlich mitden grossen Staatsjubilien
zusammen. Festveranstaltungen zu schweizerischen Staats-
jubilien kommen tatsichlich nicht ohne das Riidi und die
damitverkniipften Feiern in Schwyzaus. Zuletze 1991: «Miz
neun Fingern wurde die Schweiz 1291 aus der Tﬂuﬁ ge/aobm»,
so verkiindete werbesprachlich simpel der offizielle Prospekt
der 700-Jahrfeier. Auf dem Riidi sprach damals vor 5000
Leuten, darunter den versammelten europiischen Parla-
mentspr'ésidenten, der hochste Schweizer, Nationalratspr'd—
sident Ulrich Bremi, und seine Rede enthielt unter anderem
einen noch heute aktuellen Aufruf zur solidarischen Beteili-
gung an der Gestaltung des neuen Europa.

In einer wesentlich anderen Situation wurde im Rahmen
des 650-Jahr-Jubiliums die Riidifeier anfangs August 1941
begangen. Die bedrohliche Lage der Schweiz bescherte dem
Riiti als Symbol von Einigkeit und Widerstand geradezu

kultische Verehrung. An Ortund Stelle triumphierten Feu-
ermagie, minnerbiindlerische Schwurrituale und parareli-
giose Festiturgien, bis hin zu spiritstisch-magischen Ge-
heimhandlungen wie etwa die heimliche Beschaffung des
Ur-Riidlifeuers aus der Kirche in Schwyz. Vieles davon er-
scheint als Ausdruck von zeitgebundener Blut- und Boden-
stimmung. Die heutige Distanz zu diesem besonderen Pa-
thos, in dem sich Zeitingste, pauiotische Ergritfenheit und
nationalistische Ideologisierung zusammenfanden, ist be-
rechtigt — nur extreme Kreise méchten diese lingst erlosche-
nen Gluten wieder anblasen.

1941 war, aus der Riickschau auch vor dem Hintergrund
des Riidirapports von General Guisan 1940, cin eigendi-
cher Hohepunkt des Riidikults. Aber Wellen von Riitli-Be-
geisterung hatte es schon friiher gegeben. War um 1760 ein
gewisser Aufschwung im Zeichen aufklirerischer Vater-
landsbegeisterung noch eine eher elitdre Angelegenheit, leg—
ten nach 1800 Alpenromantk, Freiheirtsdiskussion und
Volksbewegung die Basis fiir cine breite Popularisierung, in
gewissem Sinne in Richtung einer Demokratisicrung der
Erinnerungskuleur, fiir die unter anderem das Riitlilied von
1820 stcht. Eine besondere Rolle dafiir spielte Schillers
Drama «Wilhelm Tell», 1804 uraufgefiihrt und 1828 mit
grossem Echo in Kiissnacht in einer Freilichtauffiihrung ge-
zeigt. Nicht zu vergessen ist auch die am 3. August 1829 in
Paris uraufgeﬁihrte Oper «Guillaume Tell» von Gioachino
Rossini (1792-1868). In Mailand, Rom, London und Pe-
tersburg verlangte damals die Zensur angesichrs des als re-
volutiondr empfundenen Stoffes Anderungen bei den Auf-
fl'.ihrungen, ctwa die Ab'alnderung des Titels oder die
Verlegung des Schauplatzes nach Schotdand. Schiller wie
Rossini machten den Stoff europiisch berithmt. Der Enthu-
siasmus von Fremden war iibrigens vorerst bedeutend grés-
ser als die einheimische Beachtung,. In der Schweiz spiegelt
eine fiir die Schule verwertete Darstellung von Martin Dis-
teli von 1830, auf der erstmals das Volk als mitbeteiligt auf-
scheint, erste Formen einer liberalen, «demokratsierten»
Version des Riitlibildes.

Sozusagen einen Boom erlebte das Riitli um 1860. Die
Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft hatte das R'Li_;lige—
linde 1859 mit Spendengeldern gekauft, um es vor der Uber-
bauung zu schiitzen, 1860 dann als «Nationaleigentum» der
Eidgenossenschaft iibergeben. Das meiste Geld stammuee aus
dem Kanton Luzern. Von der Luzerner Offiziersgesellschaft
aus ging auch der Anstoss zum Riitlischiessen, eine seit 1862
aufrechterhaltene Traditon. 1865 wollie iibrigens Ludwig I1.
von Bayern, der Erbauer von Neuschwanstein, begeistert vom
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Schillerschen Drama, das Riitli kaufen und sich als Herr Wit-
telsbach in Uri einbiirgern lassen.

Nach 1891, der ersten Bundesfeier, bekam der Riidi-
schwur einen starken Akzent von nationalem Griindungsake,
ausgepragt als geschichtliche Legitimierung des liberalen Ver-
fassungsstaats. Symbolisch dafiir stehen die drei steinernen
Bundesgriinder, die 24 Tonnen schwer scit 1914 die Ein-
gangshalle im Berner Bundeshaus schmiicken. Das Riitli-
Motiv wurde nun in vielfacher Hinsicht wie die Tellenge-
schichte zum Kulwrgenerator in einer sehr vielfiltigen
populiren Geschichtskultur, etwa in den weit verbreiteten
Riidi-Postkarten. Nach 1880 begannen nicht zuletzt touris-
tsche Interessen eine gréssere Rolle zu spielen.

Riitligeschehen und Riitligeist

Die Riidli-Verchrung ist letztlich ein Lehrstiick fiir den Ge-
brauch von Geschichte. Die Zeitgebundenen Uberlagerun—
gen bis hin zur Sichr als Staatsgriindungsake sind ein hoch-
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Landesmutter Helvetia im Reigen mit ihren Téchtern, den Kantonen, auf dem Riitli.

interessantes mentalicitsgeschichdiches Phinomen. Mit
dem Riidli verbundene politische Wertvorstellungen und
Grundideen spiegeln einen vielfach beschworenen, den je-
weiligen Zeitumstinden anpassungsfihigen «Riitligeist
von Vaterlandsliebe, republikanischer Einfachheit, Frei-
heitsbediirfnis, solidarischer und freiwilliger Gemeinschaft
freier und gleicher Biirger usw. In dieser Form sind die Vor-
stellungen tiber das Riiti von grésserer Wirkung gewesen
als ein allfilliges historisches Geschehen selbst. Dabet ist iib-
rigens festzustellen, dass in der politischen Vorstellungswelt
zumindest der stidtischen Eliten vor 1750 der «Verschwo-
rung» auf dem Riidli eine viel geringere «staatsschéplende»
Rolle zukam als nachher — aus leicht nachvollzichbarem
Grund, konnte doch die Berufung aufsolche Urspriinge das
Regime der eidgensssischen Oberschichten ernsthaft be-
drohen, wie etwa im grossen Bauernkrieg von 1653.
Unweigerlich taucht immer wieder die Frage nach den
historischen Grundlagen, nach der Historizitit, auf. Die
Entstehungsgeschichte der Riitlivorstellungen ist weitge-



hend gekliirt. Anféinglich wird das Rf.itligeschehen als blos-
ser Begleitumstand innerhalb der sogenannten Befreiungs-
tradition aufgefiihrt. Die Elemente dieser Befreiungstradi-
tion, also Untaten der Vogte, Verschwérung, Tellentat,
Burgenbruch und Volksaufstand, fiigten sich im ausgehen-
den 15. Jahrhundert zu einer Bildergeschichte tiber die An-
f'einge zusammen, haben aber mit den tatsiichlichen Ereignis-
sen um 1300 schr wenig bis gar nichts zu tun. Die
Befreiungstradidon diente nach 1470 als literarisch-juristi-
sche Erzihlung zur Rechtfertigung staatlicher Sonderexis-
tenz der Fidgenossenschaft zu dieser Zeit, nicht der histo-
risch  getreuen  Schilderung  weiter  zuriickliegender
historischer Gegebenheiten.

Erstmals will der Fintrag im Weissen Buch — ein Obwald-
ner Kanzleithandbuch mir einem chronikalischen Teil von ca.
1474 — wissen, dass sich die Verschworer, welche die Befrei-
ungvon der Tyrannei der bésen Vogte vorbereiteten, auf dem
«Rudli» versammelt hiitten. Vom Weissen Buch kam die Vor-
stellung via Aegidius Tschudi (1505-1572) zum Geschichts-
schreiber Johannes von Miiller (1752-1809) und von dort zu
Friedrich Schiller und in die populire Geschichuwskultur.
Konnte das Riitli noch 1713 cinen Ort der trotzig-separatis-
tischen Finkehr der innerschweizerischen Verlierer aus dem
Zweiten Villmerger Krieg hergeben, so wurde nun daraus
mehr und mehr ein gesamtschweizerischer Erinnerungsort.

Auf diesem Weg reicherte sich das R'Lidigeschehen um
wichtige Details und Zusitze an: Die namentliche, als histo-
risch verstandene Identifikation der Drei Eidgenossen kam
schon bei Tschudi hinzu. Gleichzeitig verfestigte sich die 6rt-
liche Fixicrung des «iidliny (so Tschudi) auf das heutige
Riidi. Die Beteiligung von Tell an der Verschworung wurde
erst spiter dazugesetzt. Definitiv von der Verschwérung zur
Beschwérung wurde die Episode durch die Verkniipfung mit
dem Bundesbrief von 1291. Das findet sich erst nach 1760 —
vorher war ja der 1291er-Brief gar nicht bekannt, und noch
Schiller erdichtete bekanntlich einen inhaldich ganz anderen
Schwur. Nach 1891 und manchenorts bis heute ist es sogar
zur vorherrschenden Vorstellung geworden, auf dem Riitli sei
der Bundesbrief von 1291 feierlich beschworen worden. Das
riickee anders als vorher das Riidi-Geschehen sozusagen ins
Zentrum der «Staatsgriindungy im — 1rnag1mer[en inner-
schweizerischen «Kern». Die Vorstellung ist aber mit Sicher-
heit historisch falsch; schon der Inhalt des Bundesbriefs cig-
netsich nichtzur Verschwérung, bestitigt er doch explizitdie
bestehenden Herrschaftsverhilmisse, und auch von der Stel-
lung des Mediums Schrift in dieser Zeit her geschen ist cin
solcher Vorgang ginzlich unwahrscheinlich.

Fine adelsfeindliche Verschwérung von drei «Volksvertre-
tern» auf dem Riidli um 1300 bleibt Legende. Der negative
Befund zur méglichen Historizitit des Riidigeschehens ist al-
lerdings kein Grund zur Beunruhigung,. Die historische Wir-
kung der Riitli-Vorstellung liegt auf einer anderen Ebene, sie
ist auf andere Weise «historisch», eben als Vorstellung, als je-
weils kontextbezogenes Bild. So konnte mit dem Riidi ein
Aufhinger fiir alles Mégliche gefunden werden, wie die Riit-
lireden auch noch in neuester Zeit zeigen. Fiir oder gegen
Europa, gegen Linke, fiir Friede und Gerechtigkeit, gegen die
Benachreiligung von Frauen, fiir Ruhe und Ordnung, gegen
Gewalt, fiir eine starke Armee, gegen Egoismus, fiir Selbstver-
antwortung, gegen den Zerfall der Familie, fiir Demokratie
und Burgerfreiheit, um 1830 fiir die Griechen und noch um
1900 gegen die Tiirken — es ist fast alles méglich, sogar skur-
rile Phantasien wie etwa die Riickfiihrung auf die Inspiration
durch einen keltischen Kraftort. Die Bekenntnisse zur Ge-
meinschaft im Sinne des «Riidigeistes» waren als emotionaler
Appellauch durch ihre ausgeprigte religiése Konnotation (der
«heilige Grund», die «Wallfahrer, der «Bundesschwur») sehr
wirkungsvoll. Politische Instrumentalisierungen betreffen
selbstverstindlich niche nur das Riidi und sind bei nationaler
Erinnerungspolitik nichtetwa nur ein schweizerisches Phino-
men. Gerade am Beispiel Riidi wird aber deudich, wie schr
die Verwendung natonaler Symbole auch auf nationalkonser-
vativer Seite von tagespolitischer h)gik bestimmt wird.

Ob mit dem Riitli auch heute noch eine Botschaft ver-
bunden werden kann, die alle Schweizerinnen und Schwei-
zer anspricht, steht offen. Bedeutungen und Verinderungen
des Riitibildes bleiben aber ein historisch ganz wichuges
Stiick schweizerischer Menalitdts- und Kulturgeschichre.
Riidivorstellungen und Riidiemotionen sind von eminenter
Bedeutung gewesen fiir den staatlichen Wandel und die na-
tionale Identidistindung der Schweiz nach 1848. Mindes-
tens zeigen sich darin wichtige Leitvorstellungen des 19. und
20. Jahrhunderts, und die Kenntnis der Riidibilder bleibt fiir
das Verstindnis schweizerischer politischer Kultur auch
noch in der Gegenwart wichtig.

Literatur

— Kreis Georg, Mpythos Riitli. Geschichte eines Erinne-
rungsortes. Mit zwel Beitrdgen von Joset Wiget, Ziirich
2004 (mit reichem Bildmarterial).

— Marchal Guy P, Geschichte im Gebrauch. Geschichtsbil-
der, Mythenbildung und natonale Identitit, Basel 2006.

— www.ruetli.ch

47



	Das Rütli : von der Verschwörung zur Beschwörung

